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Ordnung
zur Änderung der Studienordnung für den Studiengang  Gestaltung

an der Fachhochschule Bielefeld
vom 6. Juni 2002

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 86 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 14. März 2000 (GV. NRW S. 190) hat der Fachbereich Gestaltung
der Fachhochschule Bielefeld folgende Ordnung erlassen:

Artikel I

Die Studienordnung für den Studiengang Gestaltung an der Fachhochschule Bielefeld vom19.07.2000
(Amtliche Bekanntmachung S. 167) wird wie folgt geändert:

§ 5 wird wie folgt geändert:
1. Die Übersicht nach dem Satz 1 in Absatz 1 wird wie folgt geändert:

Qualifikation Besondere Einschreibungs-
voraussetzungen

• Fachoberschule Gestal-
tung

• Fachoberschule Technik

• Prüfung zur Feststellung
der besonderen studien-
richtungsbezogenen
künstlerisch-
gestalterischen Eignung

• Fachoberschule anderer
Art

• Abitur
• Gymnasium Klasse 12 und

Jahrespraktikum
• Höhere Handelsschule

und Jahrespraktikum
• gleichwertige Zeugnisse

• 3 Monate Praktikum
• Prüfung zur Feststellung

der besonderen studien-
richtungsbezogenen
künstlerisch-
gestalterischen Eignung

2. In Absatz 4 Satz 2 werden die Worte „Grundpraktikum und ein Fachpraktikum von je“ durch „Prakti-
kum von“ ersetzt.

3. Der Absatz 5 entfällt. Die bisherigen Absätze 6, 7 und 8 werden zu den Absätzen 5, 6 und 7.
4. Im neuen Absatz 5 Satz 1 wird das Wort „Fachpraktikums“ durch „Praktikums“ ersetzt.
5. Im neuen Absatz 5 Satz 2 wird das Wort „Fachpraktikums“ durch „Praktikums“ ersetzt.
6. Im neuen Absatz 6 werden die Worte „Grundpraktikum und das Fachpraktikum“ durch „Praktikum“

ersetzt.

Artikel II
Diese Ordnung wird in den Amtlichen Bekanntmachungen der Fachhochschule Bielefeld veröffentlicht.
Sie tritt mit ihrer Veröffentlichung in Kraft. Sie gilt für alle Studierenden, die ihr Studium im Winterse-
mester 2000/2001 aufgenommen haben.

---------------------------------------------------------------------------

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrates des Fachbereiches Gestaltung vom
07.11.2001.

Bielefeld, den 06.06.2002

Prof. Dr. B. Rennen-Allhoff
Rektorin


